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Regeste
Rentenanspruch
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Be­schwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene der IVSTA, welche eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts darstellt (Art. 33 lit. d VGG; vgl. auch Art. 69 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG, SR 831.20]). Eine Ausnahme, was das Sachgebiet angeht, ist vorliegend nicht ge­geben (Art. 32 VGG).
E. 1.2
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (vgl. Art. 37 VGG). Gemäss Art. 3 lit. dbis VwVG bleiben in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren die besonderen Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) vorbehalten. Gemäss Art. 2 ATSG sind die Bestimmungen dieses Gesetzes auf die bundesgesetzlich geregelten Sozialversicherungen anwendbar, wenn und soweit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze es vorsehen. Nach Art. 1 IVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die IV anwendbar (Art. 1a bis 70 IVG), soweit das IVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Dabei finden nach den allgemeinen intertemporalrechtlichen Regeln in formellrechtlicher Hinsicht mangels anderslautender Übergangsbestimmungen grundsätzlich diejenigen Rechtssätze Anwendung, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeurteilung Geltung haben (BGE 130 V 1 E. 3.2).
E. 1.3
Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht (vgl. Art. 22a in Verbindung mit Art. 60 ATSG und Art. 52 Abs. 1 VwVG; act. 71). Als primärer Adressat der angefochtenen Verfügung vom 13. März 2014 ist der Beschwerdeführer berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (vgl. Art. 59 ATSG). Nachdem auch der Kostenvorschuss fristgerecht geleistet worden ist, ergibt sich zusammenfassend, dass sämtliche Prozessvoraussetzungen erfüllt sind. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
E. 2.1
Mit der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann gerügt werden, die angefochtene Verfügung verletze Bundesrecht (einschliesslich Überschreiten oder Missbrauch des Ermessens), beruhe auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder sei unangemessen (Art. 49 VwVG).
E. 2.2
Der Beschwerdeführer, über dessen Anspruch auf eine Invalidenversicherung zu ent­scheiden ist, ist Staatsangehöriger von Mazedonien, sodass vor­liegend das Abkommen vom 9. Dezember 1999 zwischen der Schweizerischen Eidge­nossenschaft und der Republik Mazedonien über Soziale Sicherheit (SR 0.831.109.520.1; nachfolgend: Sozialversicherungsabkommen) zur Anwendung gelangt. Nach Art. 4 Abs. 1 des Sozialversicherungsab­kommens sind die Staatsangehörigen des einen Vertragsstaates in ihren Rechten und Pflichten aus den Rechtsvor­schriften des anderen Vertrags­staates, zu denen gemäss Art. 1 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 2 A lit. ii des Sozialversicherungsabkommens auch die Bundesgesetzgebung über die schweizerische Invalidenversicherung gehört, den Staatsangehörigen dieses Ver­tragsstaates gleichgestellt; abweichende Bestimmungen in diesem Ab­kommen bleiben vorbehalten. Mangels vor­liegend anwendbarer, ab­weichender Vorschriften bestimmt sich der An­spruch des Beschwerde­führers auf Leistungen der Invalidenversicherung dem­nach ausschliesslich nach schweizerischem Recht.
E. 2.3
Am 1. Januar 2008 sind im Rahmen der 5. IV-Revision Ände­rungen des IVG und anderer Erlasse wie des ATSG in Kraft ge­treten. Weil in zeitlicher Hinsicht - vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen - grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeb­lich sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechts­folgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 220 E. 3.1.1, 131 V 11 E. 1), sind die vorliegend zu beurteilenden Leistungsansprüche nach den neuen Normen zu prüfen. Im vor­liegenden Verfahren fin­den demnach grundsätzlich jene Vor­schriften Anwendung, die spätestens beim Erlass der Verfü­gung vom 13. März 2014 in Kraft standen; weiter aber auch sol­che, die zu jenem Zeitpunkt bereits ausser Kraft getre­ten wa­ren, die aber für die Be­urteilung allen­falls früher entstan­dener Leistungsansprüche von Belang sind (das IVG ab dem 1. Januar 2008 in der Fassung vom 6. Oktober 2006 [AS 2007 5129; 5. IV-Revi­sion]; die IVV in der ent­sprechenden Fassung der 5. IV-Revi­sion [AS 2003 3859 und 2007 5155]). Mit Blick auf den Verfügungszeitpunkt (13. März 2014) können auch die Normen des vom Bundesrat auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzten ersten Teils der 6. IV-Revision (IV-Revision 6a) Anwendung finden.
E. 3
Die Vorinstanz verfügte am 13. März 2014 einen Anspruch des Beschwerdeführers auf eine ordentliche Invalidenrente (ganze Rente) im Betrag von Fr. 722.- sowie eine ordentliche Kinderrente von Fr. 289.- ab 1. August 2012. Während weder die Höhe des Betrags noch der Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalls bestritten wird, macht der Beschwerdeführer geltend, die Rente sei bereits ab 11. August 2011 (Eintritt der Invalidität) auszurichten. Die der Invalidenrente zugrunde liegenden Berechnungen erweisen sich mit Blick in die Akten als korrekt (IV-act. 44, 45). Strittig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen ist, ob die Vor­instanz den Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Invalidenrente zu Recht mit Wirkung ab 1. August 2012 festgelegt hat.
E. 4.1
Anspruch auf eine Invalidenrente haben gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG (in der seit 1. Januar 2008 gültigen Fassung) Versicherte, die ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können (lit. a), während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen sind (lit. b) und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid (Art. 8 ATSG) sind (lit. c). Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch entsteht (Art. 29 Abs. 3).
E. 4.2
Im Rahmen des Erlasses der angefochtenen Verfügung vom 13. März 2014 stützte sich die Vorinstanz in erster Linie auf die von den RAD-Ärzten Dres. med. D._______ und E._______ am 5. August 2013 und am 9. September 2013 verfassten Stellungnahmen (IV-act. 31 und 33), welche auf dem Bericht der Klinik für Orthopädie und Traumatologie in (...) von 2009 (IV-act. 30), dem medizinischen Bericht der neurologischen Klinik in (...) vom August 2011 (IV-act. 29) sowie dem Bericht der allgemeinen Klinik, neuropsychiatrische Abteilung in (...) vom Dezember 2011 (IV-act. 28) basieren. Darin hielten die RAD-Ärzte dafür, dass der Beschwerdeführer seit dem 11. August 2011 zu 100 % arbeits- und auch in einer leidensadaptierten Tätigkeit erwerbsunfähig sei.
E. 4.3
Bei den Stellungnahmen von Dres. med. D._______ und E._______ (RAD-Ärzte) handelt es sich um Berichte im Sinne von Art. 59 Abs. 2bis IVG (vgl. zum Sinn und Zweck dieser gesetzlichen Norm sowie zu Art. 49 IVV siehe Urteil des BGer 9C_323/2009 vom 14. Juli 2009 E. 4.2 mit zahlreichen weiteren Hinweisen). Berichten nach Art. 59 Abs. 2bis IVG kann nicht jegliche Aussen- oder Beweiswirkung abgesprochen werden. Vielmehr sind sie entscheidrelevante Aktenstücke (Urteil I 143/07 des BGer vom 14. September 2007 E. 3.3 mit Hinweisen; vgl. auch Urteil I 694/05 des EVG vom 15. Dezember 2006 E. 5). Die Stellungnahmen der RAD-Ärzte fassen die Beschwerden des Beschwerdeführers vollständig sowie in nachvollziehbarer Weise zusammen. Insbesondere wurde auf die medizinischen Gutachten der Kliniken in Mazedonien eingegangen. Die Stellungnahmen entsprechen insgesamt den in der Rechtsprechung entwickelten, im Sozialversicherungsbereich massgebenden Qualitätsanforderungen für Arztberichte respektive Gutachten (vgl. E. 4.1).
E. 4.4
Die RAD-Ärzte Dres. med. D._______ und E._______ legten in ihren Stellungnahmen den Eintritt der Invalidität auf den 11. August 2011 - dem Zeitpunkt der Diagnose der Multiplen Sklerose in der neurologischen Klinik in Skopje - fest. Dies wird vom Beschwerdeführer denn auch nicht bestritten. Beschwerdeweise macht er geltend, die Invalidenrente sei bereits ab Eintritt der Invalidität zu leisten. Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen (E. 4.1) hat die versicherte Person erst nach einer längeren Zeit der Invalidität, vorliegend nach einer Wartezeit von einem Jahr, Anspruch auf eine IV-Rente. Bei dem Beschwerdeführer liegt seit dem Klinikaufenthalt vom 11. August 2011 eine Invalidität vor. Sein Rentenanspruch beginnt, sobald er während eines Jahres ohne wesentliche Unterbrüche wenigstens zu 40 % arbeitsunfähig war und weiterhin mindestens zu 40 % erwerbsunfähig ist. Sein Anspruch auf eine IV-Rente ist demnach am 11. August 2012 entstanden. Da die Rente vom Beginn des Monats an ausbezahlt wird, in dem der Rentenanspruch entsteht, hat der Beschwerdeführer ab dem 1. August 2012 ein Anrecht auf eine IV-Rente.
E. 5
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich zusammenfassend, dass sich die Vorinstanz bei der Festsetzung des Rentenanspruchs mit Wirkung ab 1. August 2012 auf die klare Bestimmung des Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG stützt. Die angefochtene Verfügung vom 13. März 2014 erweist sich somit als rechtens, weshalb sich die Beschwerde vom 17. April 2014 im Ergebnis als offensichtlich unbegründet erweist und im einzelrichterlichen Verfahren abzuweisen ist (Art. 69 Abs. 2 IVG i.V.m. Art 85bis Abs. 3 AHVG).
E. 6
Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Parteientschädigung.
E. 6.1
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerde­führer die Verfahren­skosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Diese sind auf Fr. 400.- festzusetzen und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 400.- zu verrechnen.
E. 6.2
Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Be­gehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und ver­hältnismässig hohe Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Als Bundesbehörde hat die obsiegende Vorinstanz jedoch keinen An­spruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Ent­schädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Dem unter­liegenden Beschwerdeführer ist entsprechend dem Verfahrensausgang keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
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